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Eidgenössisches Departement für Umwelt,  Bern, 5. Februar 2024 / MD 
Verkehr, Energie und Kommunikation AFV/ÖStFV 

  

 
 
Elektronischer Versand: svg@astra.admin.ch  

Verordnung über das automatisierte Fahren (AFV) und Verordnung über die 
Finanzhilfen zur Förderung neuartiger Lösungen für den Verkehr auf 
öffentlichen Strassen (ÖStFV) 
 
Vernehmlassungsantwort der FDP.Die Liberalen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Für Ihre Einladung zur Vernehmlassung oben genannter Vorlage danken wir Ihnen. Gerne 
geben wir Ihnen im Folgenden von unserer Position Kenntnis. 

FDP.Die Liberalen erachtet die vorgeschlagenen Verordnungsanpassungen als wichtigen 
Schritt auf dem Weg zum Einsatz automatisierter Fahrzeuge (AF) in der Schweiz. Die FDP 
setzt sich für gute Rahmenbedingungen ein, damit die Schweiz, die bei der Entwicklung von 
AF Pionierarbeit geleistet hat, auch in der nun beginnenden Phase der kommerziellen 
Umsetzung an der Spitze bleibt. Geeignete Rahmenbedingungen tragen dazu bei, dass sich 
die positive Dynamik weiter entfaltet und die Wertschöpfung nicht ins Ausland abwandert. 

Vor diesem Hintergrund beurteilt die FDP die vom Bundesrat vorgeschlagene Verordnung 
über das automatisierte Fahren (AFV) und die Verordnung über Finanzhilfen zur Förderung 
innovativer Lösungen im Strassenverkehr (ÖStFV) mehrheitlich positiv.  Einzelne 
Bestimmungen (gemäss untenstehender Auflistung) schöpfen aus unserer Sicht den 
gesetzlichen Spielraum zu wenig aus oder führen zu einer Überregulierung. Wir beantragen 
deshalb, folgende Bestimmungen anzupassen 

• Art. 11 AFV führt im Ergebnis zu einem Verbot von schweizerischen 
Einzelgenehmigungen im Bereich des automatisierten Fahrens und nimmt damit eine 
Beeinträchtigung des Wirtschaftsstandortes Schweiz in Kauf. Das europäische Recht 
lässt europäische und nationale Einzelgenehmigungen zu. Aus Sicht der FDP müssen 
Schweizerische Einzelzulassungen möglich bleiben.  

• Art. 17 Abs. 1 AFV: Es ist für die FDP nicht nachvollziehbar, weshalb die Möglichkeit 
(zur Entlastung der kantonalen Zulassungsbehörden), die Nachprüfung von 
Motorfahrzeugen an private Unternehmen auszulagern, im Bereich der AF nicht gelten 
soll. Eine Ungleichbehandlung gegenüber herkömmlichen Motorfahrzeugen birgt die 
Gefahr, dass allfällige private Initiativen im Bereich der AF unterlaufen werden. Aus 
Sicht der FDP sollte die Möglichkeit einer Auslagerung auch für AF bestehen. 

• Art. 21 AFV: Es darf angenommen werden, dass sich vernünftige Menschen im 
eigenen Interesse mit den Fahrzeugfunktionen vertraut machen, bevor sie sich ans 
Steuer setzen. Eine übervorsichtige Überregulierung sollte vermieden werden. Die 
vorgesehene Regelung in Art. 21, wonach die Informationspflicht bei automatisierten 
Fahrzeugen weiter gehen soll als bei herkömmlichen Fahrzeugen, erscheint auch 
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insofern inkonsequent, als es die Polizei nicht interessiert, ob der Käufer z.B. weiss, 
wie das Assistenzsystem oder das Nebellicht funktioniert. Die FDP ist der Ansicht, dass 
von einer zu vorsichtigen Überregulierung abgesehen werden sollte. 

• Art. 44 AFV: Aus Sicht der FDP sollten nur dann neue Straftatbestände geschaffen 

werden, wenn diese nicht bereits durch die bestehenden Strafbestimmungen des 

StGB und des SVG abgedeckt sind. Doppelspurigkeiten im Bereich der FDV 

erwecken den Eindruck einer „Kriminalisierung“ neuer Technologien. Eine solche 

Regelung entspricht nicht der bisherigen Haltung der Schweiz im Bereich AF, die mit 

realistischen Risikoabwägungen in den Pilotversuchen gute Rahmenbedingungen 

geboten hat. 

• Art 31 Abs. 1 AFV: Die Bestimmung ist aus Sicht der FDP entbehrlich. Bereits heute 

ist jene Person, welche den Ladevorgang selber ausführt  oder ausführen lässt, für 

die sichere Ladung verantwortlich. Das ändert sich auch bei führerlosen Fahrzeugen 

nicht.   

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für die Gelegenheit zur Stellungnahme 
und für die Berücksichtigung unserer Überlegungen. 

 

Freundliche Grüsse 

FDP.Die Liberalen 

Der Präsident  Der Generalsekretär 

 

 

Thierry Burkart  Jon Fanzun 
Ständerat  
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